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Ort, Datum                Thomas Altmüller – Bereichsleiter Technik 

SETOLITE Lichttechnik GmbH 

 
 
 

Erklärung zur  

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
 
 
 
Die Anforderungen der europäischen REACH-Verordnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 
1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS VOM 18. Dezember 2006 über die 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) sind uns  
 
SETOLITE Lichttechnik GmbH, Bockhackerstr. 13, D-42499 Hückeswagen, 
 
bekannt. 
 
SETOLITE ist als Hersteller von elektrischen Produkten im Sinne der REACH-Verordnung 
ein nachgeschalteter Anwender (downstream-user) und ist somit nicht zur Registrierung 
seiner Produkte noch zum Erstellen von Materialsicherheitsdatenblätter verpflichtet. 
 
SETOLITE erklärt hiermit auf der Grundlage der Informationen seiner Lieferanten, dass 
seine Produkte und ihre Verpackungen keine Stoffe der Kandidatenliste* (Stand: 
23.01.2024) über 0,1 massen-% enthalten. 
 
Des Weiteren sichern wir zu, die Aktualisierungen der REACH Verordnung zu verfolgen, 
 
Die jeweils aktuelle Kandidatenliste kann auf der Internetseite der ECHA eingesehen werden: 
https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
 
Darüber hinaus werden wir Sie umgehend unaufgefordert informieren, sobald Informationen 
vorliegen, dass gelistete Stoffe oberhalb der laut REACH Verordnung festgelegten 
Konzentration von 0,1% in den gelieferten Produkten enthalten sind. 
 
Unabhängig zudem verfolgen wir in eigenem Interesse und zur Gewährleistung einer hohen 
Produktsicherheit die Umsetzung von REACH auf Seiten unserer Lieferanten. 
 
 
 
 
 
 


